
VEREINBARUNG

zwischen

NAME, ADRESSE
im Folgenden „Bestandgeber“ genannt, einerseits

sowie

Verein, Adresse
im Folgenden „Bestandnehmer“ genannt

wird nachstehende Vereinbarung abgeschlossen

I.

Gegenstand dieser Vereinbarung ist das Objekt BEZEICHNUNG, ADRESSE.

II.

Der  Bestandgeber  überlässt  dem  Bestandnehmer  das  Objekt  BEZEICHNUNG  und  den  direkt  umliegenden
Außenbereich.  Die  vereinbarungsmäßige  Benützung  bzw.  Zweck  der  Überlassung  ist  die  Einrichtung  des
Wettkampfzentrums  einer  Orientierungslaufveranstaltung  in  den  dafür  benötigten  Bereichen  des  Objektes.  Die
entsprechenden Bereiche werden vorab vom Bestandnehmer definiert.

III.

Diese Vereinbarung tritt am DATUM in der Zeit von UHRZEIT in Kraft. Für diesen Zeitbereich ist den Teilnehmern an 
der Orientierungslaufveranstaltung der Zutritt auf das Gebäude und in das Objekt gestattet.

IV.

Der  Bestandsnehmer  darf  ausschließlich  den  unter  Pkt.  II  genannten  Bereich  benutzen.  Der  Bestandnehmer
verpflichtet sich, dem Bestandgeber sämtliche Schäden an den überlassenen Flächen sowie den auf dem Gelände
befindlichen Gegenständen und Einrichtungen, die durch die Benützung hervorgerufen werden, in vollem Umfang zu
ersetzen. Er verpflichtet sich weiter, den Bestandgeber für alle Ansprüche die sich aus der Benützung ergeben auch
gegenüber Dritten völlig schad- und klaglos zu halten. 

V.
Der Bestandnehmer verpflichtet sich, keine Ansprüche aus Verletzungen, die den Teilnehmern an der Veranstaltung
im gesamten Bereich des Objektes entstehen bzw. aus Schäden an der Ausrüstung gegenüber dem Bestandgeber
geltend  zu  machen.  Dabei  ist  es  gleich,  ob  die  Verletzungen  oder  Schäden  durch  die  vereinbarungsgemäße
Benützung oder auf andere Weise entstehen.

VI.

Die Benützung der genannten Flächen ist unentgeltlich. Eine Grobreinigung wird vom Bestandnehmer veranlasst.

Eisenstadt, am DATUM

Für den Bestandnehmer: Für den Bestandgeber:

…………………………………….. ………………………………………….


